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Textliche Festsetzungen:

1. Soweit fir die an der Altstralle bzw. an deren Verlangerung festgesetzten Baukdrper keine Dachneigung
vorgeschrieben ist, muf3 die Dachneigung der vorhandenen Hauser AltstralRe Nr. 47 bis Nr. 57
tibernommen werden.
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Textliche Festsetzungen:

1. 	Soweit für die an der Altstraße bzw. an deren Verlängerung festgesetzten Baukörper keine Dach­neigung vorgeschrieben ist, muß die Dachneigung der vorhandenen Häuser Altstraße Nr. 47 bis Nr. 57 übernommen werden.



